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§ 1 

Geltungsbereich 

 

Die Praktikumsordnung regelt als Anlage zur Fachstudienordnung und in Ergänzung zur Fachprüfungs-

ordnung die Rahmenbedingungen und beschreibt die Zielsetzungen, Inhalte und den Verlauf der Pra-

xisanteile für den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Neubrandenburg.  

 

 

§ 2 

Studienintegrierte Praxis 

 

(1) Die studienintegrierte Praxis umfasst Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Auswertung/Re-

flexion von Praktika in den Grundlagenmodulen „Handlungsfelder und Zielgruppen: Einführung in das 

Studium“ (G 1) „Handlungsfelder und Zielgruppen: Kurzpraktikum“ (G 6), in den Praxismodulen mit 

„Praktikum“ (P 1) und „Praxisbegleitung“ (P 2) sowie den Vertiefungsmodulen. 

 

(2) Die Praxisanteile in den Grundlagen- und Vertiefungsmodulen und die Praxismodule dienen der 

Ergänzung des handlungsorientierten Bachelor-Studiums durch berufspraktische Aufgabenstellungen. 

Sie sollen die Studierenden befähigen, unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 

im unmittelbaren Bezug mit Zielgruppen Sozialer Arbeit anzuwenden und verschiedene Handlungsfel-

der und ihre eigene Haltung und Identität kennen zu lernen, zu analysieren und zu reflektieren. 

 

(3) Die Module „Handlungsfelder und Zielgruppen: Einführung in das Studium“ (G 1) und „Handlungs-

felder und Zielgruppen: Kurzpraktikum“ (G 6) ermöglichen den Studierenden einen zielgerichteten 

knapp dreiwöchigen Einblick in die Praxis. Mit einer individuell erarbeiteten Fragestellung aus Modul 

„Handlungsfelder und Zielgruppen: Einführung in das Studium“ (G 1) lernen sie im Modul „Handlungs-

felder und Zielgruppen: Kurzpraktikum“ (G 6) ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit kennen, dokumen-

tieren ihre Antworten, Erfahrungen sowie Beobachtungen in einem Lerntagebuch und überprüfen ihre 

Studienmotivation. 

 

(4) Das Modul „Praktikum“ (P 1) ermöglicht den Studierenden ein eigenständiges Praktizieren in einem 

Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Es dient der Gewinnung handlungsrelevanter professioneller Kom-

petenzen in der Sozialen Arbeit. 

 

(5) Das Modul „Praxisbegleitung“ (P 2) dient der Reflexion der im Praktikum (P 1) gesammelten Erfah-

rungen. Die Praxisbegleitung findet an der Hochschule im Umfang von zwei Semesterwochenstunden 

statt. 

 

(6) In den Vertiefungsmodulen können Projekte verschiedenster Art in der Praxis initiiert werden. Des 

Weiteren können vorbereitende Hospitationen durchgeführt werden. 
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§ 3 

Zeitliche Zuordnung, Dauer und Rahmenbedingungen des Kurzpraktikums (G 6) 

 

(1) Das Modul „Handlungsfelder und Zielgruppen: Kurzpraktikum“ (G 6) ist in der Regel im zweiten 

Semester abzuleisten. 

 

(2) Das Modul umfasst eine praktische Tätigkeit im Umfang von 100 Stunden in einem Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit und dient der Bearbeitung individuell erarbeiteter Fragestellungen aus dem Modul 

„Handlungsfelder und Zielgruppen: Einführung in das Studium“ (G 1). 

 

(3) Die Anmeldung zum Modul erfolgt in der Regel zum Ende der Vorlesungszeit des ersten Studiense-

mesters. Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt in der Regel im Prüfungsanmeldezeitraum des zweiten 

Semesters. 

 

(4) Das Modul ist in einer Praxisstelle in einem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, die von der Praxisko-

ordination mittels Praktikumsvereinbarung genehmigt wird, abzuleisten. 

 

(5) Die Praktikumsverträge in dreifacher Ausfertigung sind mindestens vier Wochen vor möglichem 

Praktikumsbeginn bei der Praxiskoordination einzureichen. 

 

(6) Während des Praktikums bleiben die Studierenden Mitglieder der Hochschule Neubrandenburg mit 

allen Rechten und Pflichten.  

 

 

§ 4 

Zeitliche Zuordnung, Dauer und Rahmenbedingungen des Praktikums (P 1) 

 

(1) Das Modul „Praktikum“ (P 1) ist im Rahmen der wissenschaftlichen Ausbildung und zur Erhöhung 

des Anwendungsbezuges im vierten Semester abzuleisten. 

 

(2) Die Anmeldung zum Modul erfolgt in der Regel zum Ende der Vorlesungszeit des dritten Studien-

semesters Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt im Prüfungsanmeldezeitraum des vierten Semesters. 

 

(3) Das Modul „Praktikum“ (P 1) umfasst eine praktische Tätigkeit im Umfang von in der Regel 22 Wo-

chen (704 Stunden) in einem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Eine Verkürzung der Praktikumszeit 

muss beim Prüfungsausschuss begründet beantragt werden und darf den Mindestumfang von 20 Wo-

chen nicht unterschreiten. Teilzeitmodalitäten in Form von verringerter Wochenstundenzahl sind bei 

entsprechender Praktikumsverlängerung möglich. Die Zustimmung der Praxiskoordination ist erfor-

derlich.  

 

(4) Das Modul „Praktikum“ (P 1) ist in einer anerkannten Praxisstelle, die von der Praxiskoordination 

vorher genehmigt sein muss, abzuleisten. 

 

(5) Alle erforderlichen Unterlagen zur Anerkennung als Praxisstelle und die Praktikumsverträge in drei-

facher Ausfertigung sind mindestens sechs Wochen vor möglichem Praktikumsbeginn bei der Praxisko-

ordination einzureichen. 
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(6) Das Praktikum beginnt in der Regel am ersten Werktag im März. 

 

(7) Während des Praktikums besteht kein Urlaubsanspruch. 

 

(8) Die ersten zwei Wochen gelten als Probezeit, in der beide Vertragsparteien jederzeit vom Vertrag 

zurücktreten können. 

 

(9) Während des Praktikums bleiben die Studierenden Mitglieder der Hochschule Neubrandenburg mit 

allen Rechten und Pflichten. Auch für das Praktikum haben sich die Studierenden gemäß den Bestim-

mungen der Immatrikulationsordnung zurückzumelden. 

 

(10) Das Modul „Praktikum“ (P 1) ist dann ordnungsgemäß abgeleistet worden, wenn eine Unterbre-

chung durch eigene Erkrankung nicht länger als fünf Tage dauert. Im Falle einer Erkrankung eines im 

eigenen Haushalt lebenden minderjährigen Kindes bzw. eines pflegebedürftigen Angehörigen kann 

sich der Zeitraum der nicht nachzuarbeitenden Fehlzeit auf zehn Tage erhöhen. Über die Erkrankungen 

haben die Studierenden die Praxisstelle und die Praxiskoordination (ggf. das Prüfungsamt) innerhalb 

von drei Werktagen zu unterrichten. Für die Zeit der Krankschreibung ist sowohl der Praxisstelle als 

auch der Hochschule (Praxiskoordination Soziale Arbeit und das Prüfungsamt) eine ärztliche Beschei-

nigung vorzulegen. Überschreitet das Fernbleiben von der Praxisstelle fünf beziehungsweise zehn 

Tage, so ist die Ausfallzeit im Einvernehmen mit der Praxisstelle in der Regel nachzuarbeiten. Die Pra-

xiskoordination ist darüber zu informieren.  

 

 

§ 5 

Anerkennung als Praxisstelle für das Praktikum (P 1) 

 

(1) Das Modul „Praktikum“ (P 1) im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit ist ein in das Studium inte-

grierter und von der Hochschule inhaltlich begleiteter Ausbildungsabschnitt, der in einer geeigneten 

Praxisstelle abgeleistet wird. Geeignete Praxisstellen sind in der Regel Einrichtungen, in denen Sozial-

pädagog*innen oder Sozialarbeiter*innen mit Hochschulabschluss tätig sind und in denen die Ausbil-

dungsziele verwirklicht werden können. Die Praxiskoordination des Studiengangs Soziale Arbeit ent-

scheidet über die Anerkennung einer Einrichtung als geeignete Praxisstelle. 

 

(2) Der Antrag einer Einrichtung auf Anerkennung als geeignete Praxisstelle hat folgende Angaben zu 

enthalten: 

 

- Beschreibung oder Konzept der Praxisstelle 

- Nachweis über die berufliche Qualifikation der für die Ausbildung vorgesehenen Fachkraft (Dip-

lom- /Master-/Bachelor-Abschluss in Sozialer Arbeit/Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder staatliche 

Anerkennung) 

- kurze Aufgabenbeschreibung für die Praktikant*innen 

 

  



5 
 

§ 6 

Begleitung der Studierenden während des Praktikums  

 

(1) Die Beratung und Betreuung der Studierenden nimmt die Praxiskoordination in Zusammenarbeit 

mit den für die Praxisbegleitung verantwortlichen Lehrenden sowie im Zusammenwirken mit der an-

leitenden Praxis-Fachkraft wahr. 

 

(2) Innerhalb der ersten zwei Wochen wird von den Praxisanleitenden und den Studierenden gemein-

sam ein individueller Ausbildungsplan nach Vorgabe des Fachbereiches erstellt. Dieser konkretisiert 

Ziele, Methoden, Inhalte und Verlauf der Ausbildung und wird nach seiner Zustimmung durch die Pra-

xiskoordination des Studiengangs zum Bestandteil des Ausbildungsvertrages.  

 

 

§ 7 

Praxisbegleitung (P 2) 

 

(1) Die Hochschule Neubrandenburg bietet Veranstaltungen zur Praxisbegleitung an, die insbesondere 

der Vertiefung der Fachkenntnisse, der Reflexion und Auswertung der im Praktikum gewonnenen Er-

fahrungen dienen. Die Teilnahme daran ist entsprechend § 4 (Anwesenheitspflicht) der Fachprüfungs-

ordnung verpflichtend. Die Studierenden sind von der Praxisstelle für die Teilnahme an der Praxisbe-

gleitung freizustellen. 

 

(2) Ist auf Grund der Entfernung der Praxisstelle von der Hochschule Neubrandenburg die Teilnahme 

an der Praxisbegleitung nicht zumutbar, so ist dieser Verpflichtung in der Regel bei einer der Praxis-

stelle näher gelegenen Hochschule oder im Ausland an einer vergleichbaren Einrichtung oder online 

nachzukommen. 

 

 

§ 8 

Beurteilung der Studierenden durch die Praxisstelle 

 

(1) Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums (P 1) ist von der Praxisstelle unmittelbar eine Be-

scheinigung (einfaches Praktikumszeugnis) über die erfolgreiche Ableistung des Praktikums gemäß 

Ausbildungsplan an die Studierenden auszustellen.  

 

(2) Zeigt sich während des Praktikums, dass die Leistungen der Studierenden gemäß Ausbildungsplan 

den Anforderungen nicht genügen, setzt sich die Praxisanleitung unverzüglich mit der gemäß Ausbil-

dungsplan für die Beratung und Betreuung zuständigen Praxiskoordination und/oder Lehrenden der 

Hochschule Neubrandenburg in Verbindung. Hält die Praxisstelle die Studierende/den Studierenden 

für nicht geeignet, den Anforderungen des Praktikums zu entsprechen, so ist dies der Hochschule Neu-

brandenburg schriftlich mitzuteilen. 

 

(3) Die für die Praxisbegleitung zuständigen Lehrenden und der Prüfungsausschuss werden von der 

Praxiskoordination über die Einschätzung informiert. Diese entscheiden, ob das Modul „Praktikum“ (P 

1) mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet wird beziehungsweise ob bereits geleistete Pra-

xiszeiten anerkannt werden. 
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(4) Das Praktikum ist zu wiederholen, wenn das Modul „Praktikum“ (P 1) mit der Beurteilung „nicht 

bestanden“ bewertet wurde. Die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten richtet sich nach der gelten-

den Fachprüfungsordnung.  

 

 

§ 9 

Anerkennung des Praktikums (P 1), der Praxisbegleitung (P 2) und Bewertung 

 

(1) Gemäß Modulbeschreibung sind für das Modul „Praktikum“ (P 1) folgende Voraussetzungen und 

Nachweise zu erbringen: 

 

- Praktikumsvereinbarung mit einer anerkannten Praxisstelle (Modulvoraussetzung) 

- Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Moduls „Handlungsfelder und Zielgruppen: Kurz-

praktikum“ (Modulvoraussetzung) 

- Nachweis eines individuell erstellten und von der Praxiskoordination genehmigten Ausbildungspla-

nes (Prüfungsvorleistung) 

- Nachweis der Praxiszeit in Form eines einfachen Praktikumszeugnisses (unbenotete Prüfungsleis-

tung) 

 

(2) Gemäß Modulbeschreibung sind für das Modul „Praxisbegleitung“ (P 2) folgende Nachweise zu er-

bringen: 

 

- Nachweis über die aktive Teilnahme an der Praxisbegleitung  

- Nachweis über den erfolgreich bestandenen Praxisbericht (benotet, 15 Seiten) 

 

(3) Liegen alle geforderten Unterlagen beziehungsweise Nachweise der Module „Praktikum“ (P 1) und 

„Praxisbegleitung“ (P 2) der Praxiskoordination vor und entsprechen sie den Anforderungen, stellt 

diese eine Bescheinigung über das ordnungsgemäße Praktikum und die Praxisbegleitung aus und leitet 

die Bescheinigung an das Prüfungsamt weiter. Fehlende Unterlagen oder Fehlzeiten können dazu füh-

ren, dass das Praktikum (P 1) und die Praxisbegleitung (P 2) nicht oder nur teilweise anerkannt werden 

können. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss des Studiengangs in Absprache mit der Pra-

xiskoordination.  

 

(4) Der Abgabetermin für den Praxisbericht (Modul „Praxisbegleitung“ P 2) wird durch das Prüfungsamt 

in Abstimmung mit der Praxiskoordination festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. Eine Verlänge-

rung der Bearbeitungszeit für den Praxisbericht ist beim Prüfungsamt zu beantragen. Es gelten die Re-

gelungen der Rahmenprüfungsordnung (§ 11 Absatz 7).  
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§ 10 

Zeitliche Zuordnung und Dauer der Praxisanteile in den Vertiefungsmodulen 

 

(1) Die unterschiedlichen Praxisanteile in den Vertiefungsmodulen können im dritten, fünften und 

sechsten Fachsemester stattfinden. 

 

(2) Die Praxisanteile in den Vertiefungsmodulen umfassen unter anderem die Bearbeitung einer be-

rufs- oder forschungspraktisch ausgerichteten Fragestellung, die in eigenständiger Verantwortung in 

Projektform zu bearbeiten ist. 

 

 

§ 11 

Begleitung der Studierenden während der Praxisanteile in den Vertiefungsmodulen  

 

Anleitung und Begleitung der Studierenden während der Praxis finden in den begleitenden Lehrveran-

staltungen durch die verantwortlichen Lehrenden statt. Dabei werden unter anderem Ziele, Metho-

den, Inhalte und Verlauf der Praxisanteile konkretisiert. In den begleitenden Lehrveranstaltungen soll 

einerseits das theoretische Verständnis vertieft werden, andererseits wird es darum gehen, individu-

elle berufliche Planungen der Studierenden zu strukturieren und zu begleiten.  

 

 

§ 12 

Praktikum der im Ausland Studierenden 

 

Für Studierende, die ein Praktikum im Ausland absolvieren, gelten die Bestimmungen dieser Prakti-

kumsordnung entsprechend. Besondere Festlegungen können auf Antrag durch die Praxiskoordination 

getroffen werden. 

 

 

§ 13 

Versicherung während der Praktika 

 

(1) Die Studierenden sind während der Praktika in den Modulen G 6 und P 1 gemäß § 2 Absatz 1 Num-

mer 8 c Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch (SGB VII) gesetzlich unfallversichert. Zuständiger Versiche-

rungsträger ist die Berufsgenossenschaft, bei der die Praxisstelle Mitglied ist. Im Versicherungsfall 

übermittelt die Praxisstelle der Hochschule Neubrandenburg eine Kopie der Unfallanzeige. 

 

(2) Im Sinne von Absatz 1 ist ebenfalls versichert, wer im Rahmen der Vertiefungsmodule ein Praktikum 

absolviert.  

 

(3) Während der Teilnahme an Prüfungen, praktikumsbegleitenden und projektbegleitenden Veran-

staltungen, die im organisierten Verantwortungsbereich der Hochschule Neubrandenburg durchge-

führt werden, besteht Unfallversicherungsschutz gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 8 c Sozialgesetzbuch – 

Siebtes Buch (SGB VII) bei der Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern als Ausführungsbehörde der Un-

fallversicherung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 
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(4) Es wird empfohlen, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung von Schäden aus der Tätigkeit in der 

Praxis sowie ggf. eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 

 

 

§ 14 

Mutterschutz 

 

(1) Es gilt das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mut-

terschutzgesetz - MuSchG). 

 

(2) Um Rechte in Anspruch zu nehmen und Gefährdungen auszuschließen, wird gem. § 15 MuSchG 

empfohlen, eine Schwangerschaft der Praxisstelle und der Hochschule anzuzeigen. 

 

 


